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RS OGH 1970/1/14 7Ob209/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1970

Norm

ZPO §235 A

ZPO §528 C4

Rechtssatz

Erkennt der Erstrichter nach dem "neu formulierten" Klagebegehren, weil es keine Klagsänderung darstelle, während

dies die 2.Instanz deshalb tut, weil eine zulässige Klagsänderung vorliege, hat der OGH die Frage des Vorliegens einer

zulässigen Klagsänderung zu prüfen.
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